
 

Anleitungen zum Ausfüllen Ihres Online-Learning-Agreement (OLA) 

 

Allgemeine Hinweise 

Erkundigen Sie sich vor Ihrem Aufenthalt über das Kursangebot an Ihrer Gasthochschule. In die Tabelle A Ihres 

OLAs tragen Sie die Seminare, Vorlesungen usw. ein, die Sie an Ihrer Gasthochschule besuchen, in Tabelle B 

diejenigen Vorlesungen, Seminar usw., die sie sich dafür an Ihrer Heimatuniversität Bonn anerkennen lassen 

wollen. Die Einträge sollen dabei zeilengerecht sein. D. h., der Eintrag in Zeile 1 der Tabelle B bezeichnet 

dasjenige Seminar/diejenigen Seminare, das/die Sie sich für das im Ausland besuchte Seminar in Zeile 1 der 

Tabelle A anerkennen lassen wollen; der Eintrag in Zeile 2 der Tabelle B bezeichnet dasjenige 

Seminar/diejenigen Seminare, das/die Sie sich für das im Ausland besuchte Seminar in Zeile 2 der Tabelle A 

anrechnen wollen usw. 

Für Vorlesungen, Seminare und Abschlussprüfungen die Sie sich nach Ihrer Rückkehr in Ihrem Studiengang 

anerkennen lassen wollen, tragen Sie bitte 4 ECTS in die Tabelle B ein, für Übungen und Tutorien 3 ECTS. 

Verwenden Sie zum Ausfüllen der Tabelle B bitte die Titel und Buchungscodes, die Sie auf der Erasmus-

Homepage des Instituts für Philosophie finden. Die Titel und Buchungsodes für die Seminare in Tabelle A finden 

Sie im Vorlesungsverzeichnis Ihrer Gastuniversität. 

Grundsätzlich sollte jeder besuchte Kurs in Tabelle A sich auch in Tabelle B wiederfinden. Die erworbenen und 

anzuerkennenden (Gesamt-)ECTS müssen dabei nur annährungsweise übereinstimmen – d. h., die 

anzuerkennenden (Gesamt-)ECTS in Tabelle B können von denen in Tabelle A geringfügig nach oben oder unten 

abweichen. 

Wichtig ist, dass die besuchten Kurse an der Gasthochschule und die dafür anzuerkennenden Kurse an der 

Universität sich thematisch entsprechen. D. h., ein Seminar in Moralphilosophie an der Gasthochschule kann 

Ihnen als ein Übung im Modul „Moralphilosophie“ oder als ein Seminar im Modul „Praktische Philosophie“ 

angerechnet werden, nicht aber etwa im Modul „Theoretische Philosophie“ oder im Modul „Logik und 

Grundlagen“. 

Nachdem Sie einen ersten Entwurf Ihres OLAs außerhalb(!) von EWP erstellt haben, vereinbaren Sie bitte mit 

der Fachkoordination einen Sprechstundentermin. Erst nach diesem Gespräch erstellen Sie dann bitte das OLA 

über die europäische Datenbank. 

Auf den folgenden Seiten sind exemplarisch Eintragungen aufgeführt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Vorlesungen, Seminaren und Übungen 

Für die Anrechnung von Vorlesungen, Seminaren und Übungen gehen Sie bitte wie folgt vor (das Seminar in 

Tabelle A, Zeile 1 sollte dabei dem anzuerkennenden Seminar/den anzuerkennenden Seminaren in Tabelle B, 

Zeile 1 usw. entsprechen). 

(a) Eintragung bei Entsprechung der ECTS: 

 

 

  



(b) Eintragung bei Nicht-Entsprechung der ECTS: 

 

In diesem Fallbeispiel wird der Besuch des Seminars „Intruduccíon d la Filosoía politica“ an der 

Gasthochschule mit 7 ECTS angerechnet, sodass man sich zwei Seminare im Modul „Praktische 

Philosophie“ mit insgesamt 8 ECTS anrechnen lassen kann. 

  



(b) Anrechnung von Abschlussprüfungen 

 

Grundsätzlich ist es möglich sich in einzelnen Modulen die Abschlussprüfung anrechnen zu lassen. Dies 

gilt im BA nicht für die Abschlussprüfungen in den Pflichtmodulen, wohl aber für die 

Abschlussprüfungen in den Wahlpflichtmodulen „Praktische Philosophie“, „Theoretische Philosophie“ 

und „Geschichte der Philosophie“, in denen die Prüfungsleistung in einer 15-seitigen Seminararbeit 

(nicht Essay!) besteht. Hierzu müssen Sie jedoch ein entsprechendes benotetes Prüfungsäquivalent 

nachweisen, das Sie an Ihrer Gasthochschule geleistet haben. Zum Nachweise schicken Sie daher bitte 

an die Fachkoordination (a) einen Screenshot der Prüfungsordnung der Gasthochschule, aus dem der 

Umfang der zu erbringenden Leistung hervorgeht, und (b) die entsprechende schriftliche 

Prüfungsleistung, damit diese auf Ihre Äquivalenz hin geprüft werden kann.  

 


